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Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
Kinder- und Jugendhilfe 

In der Fassung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch 
vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) 

§ 1 
Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhil fe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 

eine kinder und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

 

§ 2 
Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfaßt Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen 
und Familien. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder und 

Jugendschutzes (§§ 11 bis 14), 
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 

25), 
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a 

bis 37, 39, 40), 
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind 
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
2. die Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten (§ 43), 
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§ 44), 
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer 

Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen 
Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a), 

5. die Tätigkeitsuntersagung (§ 48, 48a), 



6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts und den Familiengerichten (§ 50) 
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51) 
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und 

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern 
(§§ 52a, 53) 

10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von 
Vereinsvormundschaften (§ 54), 

11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des 
Jugendamts (§§ 55 bis 58), 

12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59), 
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 

 
 

§ 3 
Freie und öffentliche Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 
Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Leistungsverpflichtungen, die durch dieses Buch 
begründet werden, richten sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
wahrgenommen. Soweit dies ausdrücklich bestimmt ist, können Träger der freien 
Jugendhilfe diese Aufgaben wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut werden. 

 
 

§ 4 
Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der  freien Jugendhilfe 

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen 
und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der 
freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung 
ihrer Organisationsstruktur zu achten. 

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die 
öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches 
fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken. 

 

§ 5 
Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten 
verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu 
äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die 
Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine 



Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 
Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe des 
Hilfeplanes (§ 36) geboten ist. 

 
 

§ 7 
Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Buches ist 
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes 

bestimmen, 
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, 
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist, 
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist, 
5. Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach 

den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über 18 

Jahre, soweit sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht 
nur vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der 
Personensorge wahrnimmt. 

(2) Kind im Sinne des § 1 Abs. 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist. 

(3) (aufgehoben) 

(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind beziehen, gelten 
nur für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 

§ 8 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem 
Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung 
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten beraten 
werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange 
durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. 

 
 

§ 9 
Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von  Mädchen und Jungen 

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind 
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie 

die Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei 
der Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten, 

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 
Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewußtem Handeln sowie die jeweiligen 



besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und 
ihrer Familien zu berücksichtigen, 

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, 
Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern. 

 
 

§ 10 
Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtunge n 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer 
Sozialleistungen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Leistungen anderer dürfen nicht 
deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende Leistungen vorgesehen 
sind. 

(2) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz 
vor. Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht 
sind, gehen Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, daß Maßnahmen 
der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von 
anderen Leistungsträgern gewährt werden. 

 
 

§ 11 
Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von 
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfaßt 
für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte 
Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, 

kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 
3. arbeitswelt-, schul und familienbezogene Jugendarbeit, 
4. internationale Jugendarbeit, 
5. Kinder und Jugenderholung, 
6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen. 

 
 



§ 14 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. 

(2) Die Maßnahmen sollen 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu 

Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 
Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen. 

 
 

§ 15 
Landesrechtsvorbehalt 

Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und 
Leistungen regelt das Landesrecht. 

 
 

§ 16 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen 
Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie 
sollen dazu beitragen, daß Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre 
Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie 
Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. 

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere 
1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen 

von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die 
Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst und 
Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und 
das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten, 

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger 
Menschen, 

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht 

 
 

§ 17 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 

(1) Mütter und Väter haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fragen 
der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen. Die Beratung soll helfen, 
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, 
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen, 



3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen. 

(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des 
betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts 
für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept kann auch als 
Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach der Trennung 
oder Scheidung dienen. 

(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn 
gemeinschaftliche minderjährige Kinder vorhanden sind (§ 622 Abs. 2 Satz 1 der 
Zivilprozeßordnung), sowie Namen und Anschriften der Parteien dem Jugendamt mit, damit 
dieses die Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe nach Absatz 2 unterrichtet. 

 
 

§ 18 
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Per sonensorge 

(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der 
Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- oder 
Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen. 

(2) Die Mutter, der die elterliche Sorge nach § 1626a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zusteht, hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer 
Unterhaltsansprüche nach § 1615l des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie 
sollen darin unterstützt werden, daß die Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684 und 1685 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem Recht zu 
ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in 
deren Obhut sich das Kind befindet, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei 
der Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft über die persönlichen 
Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung von Umgangskontakten und bei 
der Ausführung gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsregelungen soll vermittelt und in 
geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet werden.) 

(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder 
Unterhaltsersatzansprüchen. 

 
 

§ 74 
Förderung der freien Jugendhilfe 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger 
1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt, 
2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 

bietet, 
3. gemeinnützige Ziele verfolgt, 
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 
5. die Gewährung für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 



Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe nach § 75 voraus. 

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
geschaffen werden, um die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen, 
kann die Förderung von der Bereitschaft abhängig gemacht werden, diese Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beachtung 
der in § 9 genannten Grundsätze anzubieten. § 4 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Entsprechendes gilt, wenn mehrere Antragsteller die Förderungsvoraussetzungen erfüllen 
und die von ihnen vorgesehenen Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befriedigung des 
Bedarfs jedoch nur eine Maßnahme notwendig ist. Bei der Bemessung der Eigenleistung 
sind die unterschiedliche Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen. 

(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben werden, die 
stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflußnahme auf die 
Ausgestaltung der Maßnahme gewährleisten. 

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind unter 
Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. 
Werden gleichartige Maßnahmen von der freien und der öffentlichen Jugendhilfe 
durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die für 
die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe gelten. 

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch Mittel für die 
Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der 
Jugendarbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und 
Jugendbildungsstätten einschließen. 

 
 

§ 75 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und 
Personenvereinigungen anerkannt werden, wenn sie 
1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind, 
2. gemeinnützige Ziele verfolgen, 
3. aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, daß sie einen 

nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten 
imstande sind, und 

4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten. 

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei 
Jahre tätig gewesen ist. 

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf 
Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. 

 
 



§ 78 
Arbeitsgemeinschaften 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die 
Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf 
hingewirkt werden, daß die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich 
gegenseitig ergänzen. 

 
 

§ 79 
Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, daß die zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, 
Vormünder und Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben 
sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf 
entsprechende Zahl von Fachkräften. 

 
 

§ 80 
Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu 
ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 
planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, daß auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt 
werden kann. 

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, daß insbesondere 
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 
2. ein möglichst wirksames vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 

Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens und Wohnbereichen besonders 

gefördert werden, 
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander 

vereinbaren können. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie 
vom Jugendhilfeausschuß, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuß zu hören. 
Das Nähere regelt das Landesrecht. 



(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, daß die 
Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt 
werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen 
Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. 

 
 

§ 81 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen  Einrichtungen 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer 
Familien auswirkt, insbesondere mit 
1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus und Weiterbildung 
3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen 

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, 
4. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
5. den Trägern anderer Sozialleistungen, 
6. der Gewerbeaufsicht, 
7. den Polizei und Ordnungsbehörden, 
8. den Justizvollzugsbehörden und 
9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten. 
 
 

§ 82 
Aufgaben der Länder 

(1) Die oberste Landesjugendbehörde hat die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 

(2) Die Länder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote 
hinzuwirken und die Jugendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. 

 
 

§ 84 
Jugendbericht 

(1) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder 
Legislaturperiode einen Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und 
Leistungen der Jugendhilfe vor. Neben der Bestandsaufnahme und Analyse sollen die 
Berichte Vorschläge zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe enthalten; jeder dritte Bericht soll 
einen Überblick über die Gesamtsituation der Jugendhilfe vermitteln. 

(2) Die Bundesregierung beauftragt mit der Ausarbeitung der Berichte jeweils eine 
Kommission, der bis zu sieben Sachverständige (Jugendberichtskommission) angehören. 
Die Bundesregierung fügt eine Stellungnahme mit den von ihr für notwendig gehaltenen 
Folgerungen bei. 


